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an zeigt sich allerdings eine Veränderung des Verhältnisses,
wir finden entweder ziemlich gleiche Zahlen oder nach dem

vierzigsten Jahre eine höhere Zahl verheirateter Gefangener,
aber der Durchschnitt ergibt -doch ein drittel Verheiratete auf
zwei drittel Ledige. Es steht eben nach Ansicht der Beurteiler
so, dass schlechte Ehen den Mann völlig sinken lassen, die
Durchschnittsehe aber meist einen sittlichen Einfluss hat. So

waren auch unter den Rückfälligen die Ledigen immer häufiger,
etwa 3:1 im Durchschnitt. Vergleichen wir noch die Art der
Verbrechen, so zeigt sich eine ganz besondere Merkwürdigkeit.
Während sich bei Körperverletzungen die Ledigen zu den
Verheirateten wie 4 : 1 verhalten, bei Diebstählen wie 3 : 1,

stellt sich das Verhältnis bei Sittlichkeitsverbrechen heraus
wie 7 : 6. Also gerade da, wo des Weibes Einfluss der grösste
sein müsste, scheint er völlig zu versagen. Dabei ist zu
erwägen, dass ein grosser Teil der Sittlichkeitsverbrechen in die
Jahre von 18—21 fällt, was den Prozentsatz verheirateter
Sittlichkeitsverbrecher relativ noch erhöht.

Da stehen wir nun mit all unserer schönen alten und
neuen Ethik vor dem ganz einfachen Problem, dass das Weib
als Geschlechtswesen nicht einmal da ausreicht, wo es der
schrankenlosen Willkür des Mannes überliefert ist und die
wirtschaftliche Lage bezahlte Seitensprünge nicht gestattet.
Weder genügend Fessel, noch genügend Einfluss : das ist die

Quintessenz weiblicher Leistungsfähigkeit in ihrem vielberühmten

Beruf als Weib und Mutter. Wer da meint, es sei nur
im Arbeiterstande so, gibt sich einer argen Täuschung hin ;

es ist in allen Kreisen so, nur im vierten Stande ist es noch
ein Martyrium, denn Schwangerschaft und Arbeit, Nährperiode
und Arbeit folgen einander wohl zwanzig Jahre lang unter
steter Sorge ums Brot: wie wir sehen, oft auch verbunden
mit ehelichem Betrug und Verbrechen.

Wie schaut es demnach mit dem weiblichen günstigen
Einfluss auf den Mann tatsächlich aus? Er liegt ganz einfach
nicht auf dem vorausgesetzten ethischen, sondern auf
wirtschaftlichem Gebiet. Dinge von ausserhalb, die der Ehe schaden

können, wie Diebstahl und Körperverletzung, davon hält die
Frau durch ihre Mitarbeit und die Gewöhnung an das häusliche

Essen oder die Abholung von der Arbeitsstätte an Löhntagen

ihren Mann ab; sie veranlasst ihn zum Verdienst —
direkt oder indirekt — sie verhindert nach Möglichkeit in der
Kneipe Exzesse der Trunkenheit. Der Mann ist ihr ein
wirtschaftlicher Faktor, genau wie sie ihm durch ihre Arbeit in
oder ausser dem Hause.

Wo die Frau kein Rechenexempel mehr ist, hört sie auch
auf zu werten und machtlos entgleitet der Mann als Mann
ihren Händen. (Spreche ich wirklich nur vom vierten Stande
Mir ist, als passten diese Worte auf alle Stände, nur dass in
vermögenden Kreisen das Geld Verbrechen hindert und manche
Schande zudeckt.) [Frau und Mutter ist Nebenwert oder gar
Nebenbelastung, die" produzierte Arbeit gibt den Ausschlag,
bestimmt den weiblichen Einfluss.^

Hat es nach diesen Betrachtungen — es möge sie jeder
für seinen Stand zurechtlegen —[noch einen Sinn, von dem
Beruf der Frau als Weib undHViutter soviel Redensarten
in hohen und höchsten Tönen anzustimmen? Wären nicht
weniger Phrasen und mehr praktische Erziehung weit
angebrachter? Es liegt mir ganz fern, Ehe und Mutterschaft zu
unterschätzen, aber es sei doch einmal nachdrücklich davor
gewarnt, sie zu überschätzen, soweit sie sich auf geschlechtliche
Funktionen beziehen. Ehe und Mutterschaft müssen anders
betrachtet und gewertet werden, wenn sie den Mann
beeinflussen oder veredeln sollen ; man muss den Mut haben, ehrlich

zu sagen : das Weib reizt den Mann als Geschlechtswesen,
aber es hebt ihn sittlich nicht]

Das ist ein Geständniss~=der Frau und ihr Fiasko auf
Jahrhunderte zurück. Alle Kultur und ihre Veredlung des

Menschen ist Manneswerk, das Weib hat als höriges
Geschlechtswesen — bis auf einige hervorragend intellektuell
begabte Frauen — nichts geschaffen, was Kulturwert zu
nennen ist. Wenn es seit fünfzig Jahren etwas anders
geworden ist und die Frauen endlich anfangen, Faktoren im
Gemeinschaftsleben der zivilisierten Völker zu werden, dann
liegt es an ihrem Heraustreten in den wirtschaftlichen Kampf.
Die Frauen, die sich um die Fahnenträgerin irgend eines
ethischen Problems scharen, sind leicht zu zählen ; die Frauen,
die heute im Staate Zahlen und Arbeitswerte bedeuten, um
derentwillen man sich wirtschaftlich bekriegt, Umfragen und
Schutzmassregeln ergehen lässt, die Frauen, die man nicht
mehr umgehen kann, das sind die arbeitenden Eigenexistenzen,
die ¦ wirtschaftlich-selbständigen Frauen. Nun sagt in dem
Jahresbericht der rheinisch-westfälischen Gefängnisgesellschaft
Pastor Ellger etwa folgendes :. je geringer die Ehe gewertet
wird, um so mehr wird zweifellos die Kriminalität der Ver-,
heirateten wachsen, je höher sie uns steht, desto mehr wird
sich die Kriminalität verringern. Nach der Statistik _soin
Einfluss der Frauen ohne Zweifel richtig, nur, dass win die

Wertung der Ehe beim Manne allein durch die wirtschaftliche
Stellung der Frau erreichen können. Es ist ja eine
altbekannte Tatsache, dass die häusliche Tätigkeit der PYau keine
Wertung beim Manne findet, dass- sie selbstverständlich ist
und nur das gilt, was in bar zum Haushalt oder
Gesamtverbrauch von der Ehefrau erworben und hinzugesteuert wird.
Da aber auch die ethischen Werte des Weibes völlig versagen,
so sind wir bei der letzten Konsequenz angelangt — die Frau
soll nicht nur_arbeiten, wenn sie muss, nein, sie muss arbeiten,
weil sie soll. 1 Neue Zeiten, neue Werte. War der Frauen
Reiz früher nur ihr Geschlecht (womit der Mann nie dauernd
zu fesseln war so verlangt unsere Zeit vom Weibe Geist und
Arbeit im Sinne des Gelderwerbes. Das soll nicht gelten für
die ersten Ehejahre der Kleinkinderperiode, denn in dieser
Zeit gehört die Frau vornehmlich ihren Kindern und bildet
dem Manne auch als solche noch genügend Anziehung, aber
sobald die Kinder schulpflichtig geworden sind,£muss der Sinn
der Frau darauf gerichtet sein, dem Manne eme~ Gefährtin
zu sein, eine wirtschaftliche Hilfe oder eine geistige Ergänzung,
je nach dem sozialen Stande. Nur so ist Hoffnung auf des

Weibes Einfluss, der ja nicht nur gelten soll zur Unterdrückung
der Verbrechen, sondern weit mehr zur Hebung aller sittlichen
Anschauungen. / Man meine nicht, so wenig wie dem Manne
die Frau als~TIausverwalterin gilt, so wenig wird sie es auch
als wirtschaftlicher Faktor sein, das wäre verkehrt gedacht
und hiesse den schweren Kampf ums Brot ausser acht lassen,
der so vielen Ehen den Frieden untergräbt und eine Hölle
schafft. Wer hilft — bestimmt, weil entzogene Hilfe einer
verlorenen Schlacht gleichkommt durch einen Verbündeten, der
sich zurückzieht, wenn er seine Interessen und Wünsche nicht
mehr beachtet sieht.

Wir haben den alten Weg in Jahrhunderten ungangbar
gemacht; versuchen wir es vertrauensvoll mit diesem neuen,
einflussreichen der Frau.

Holland.

Anfangs April hielt der Bund holländischer Frauenvereine
seine Generalversammlung in Leyden ab.

An einer öffentlichen Versammlung, die der geschäftlichen
Tagung voranging, sprachen Frl. Johanna Naber über
Internationalismus und die Frauen, Frl. Martina Kramers
über Internationalismus und das Frauenstimmrecht,
Frau von Beaufort über Internationalismus und Frieden

und Herr van der Mandere über Internationalismus
und Genossenschaftswesen.
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Am folgenden Tag tarnen nach den jährlichen Berichtenl

verschiedene Anträge zur Diskussion, die von einzelnen
Bundesgliedern vorgeschlagen worden waren.

Am meisten Interesse erregte der von der „Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht" (Vereinigung für Frauenstimmrecht)
eingebrachte Antrag zur Tagesordnung, wonach der Bund
aufgefordert wurde, den Kammern sein Bedauern auszusprechen,
dass der Minister keine Frauen der königlichen Kommission

beigesellt, die die Verfassungsrevision vorzuberaten hat. Die

Delegierten des „Bond voor Vrouwenkiesrecht" (Bund für
Frauenstimmrecht), die gemässigte Partei der holländischen
Feministen, bekämpfte diesen Antrag aufs lebhafteste. In dieser
Diskussion trat der tiefgehende Unterschied zwischen den beiden

holländischen Stimmrechtsvereinigungen so recht klar zu
Tage. Die radikalen Frauenrechtlerinnen trugen den Sieg davon,
aber eher durch die Geschicklichkeit ihrer Redner als durch
das Gewicht ihrer Argumente.

So wird also die erwähnte Tagesordnung den Kammern
mitgeteilt werden, obgleich eine grosse Zahl von Frauen
der Überzeugung sind, es gebe keine Holländerinnen, die in
Gesetzessachen genügend bewandert sind, um als Mitglieder
einer königlichen Kommission gewählt zu werden, die so

komplizierte Fragen wie die des öffentlichen Rechts zu behandeln hat.
Diese rein akademische Abstimmung — die Kommission

ist schon ernannt worden — hinderte aber die Mitglieder des

Bundes nicht, auch praktische "Wege zu beschreiten. Ein
Mitglied des Bundesvorstandes wurde in eine Frauenkommission
gewählt, die einen Bericht über die wichtigsten revisionsbedürftigen

Artikel der Verfassung abfassen soll, deren Änderung

die Haupthindernisse, welche einer bessern Rechtsstellung
der Frau im Wege stehen, zu beseitigen hätte. Dieser Bericht
soll der königlichen Kommission zugestellt werden.

Nach langer Debatte wurde beschlossen, den Kammern
den Wunsch auszusprechen, sie möchten den Gesetzesentwurf

des Justizministers betr. Ehescheidung, der diese
erschweren will, nicht annehmen. Es soll nachgewiesen werden,
dass die vom Minister vorgeschlagene Massregel nicht nur nicht
die guten Sitten fördern, sondern im Gegenteil nur die Praktiken

vermehren wird, die schon bisher befolgt wurden, um das

Gesetz zu umgehen.
Frl. Deaujon beschäftigt sich mit einer Enquete über die

Zweckmässigkeit, Frauen dem Polizeidienst anzugliedern. Sie

beabsichtigt, nach den 21 Städten in Europa, wo Frauen schon

so angestellt sind, Fragebogen zu schicken.
Die Versammlung beschloss noch, das Bureau des

Internationalen Frauenrates einzuladen, für den Kongress, der 1913

in Holland stattfinden wird, das „Weibliche Dienstjahr" als

Behandlungsgegenstand aufzunehmen, nicht im Sinne eines dem

Militärdienst des Mannes äquivalenten Dienstes, sondern
einfach eines obligatorischen Dienstes, der die Frauen zur Disziplin
und ernsthaftem Arbeiten erziehen soll.

Die nächste Generalversammlung wird in Middelburg
stattfinden. E. Belinfante.

Ein Zeugnis für das Frauenstimmrecht.

Im australischen Parlament wurde von Dr. Win. Maloney
folgende Resolution eingebracht und einstimmig angenommen:

„Dieses Haus bezeugt, dass nach sechzehnjähriger Erfahrung

in verschiedenen Staaten von Australien und neunjähriger
im Bundesstaat das Frauenstimmrecht alle Hoffnungen seiner
Befürworter erfüllt und alle Befürchtungen seiner Gegner Lügen
gestraft hat.

Seine Wirkung war, wie dies von seinen Freunden
vorausgesagt worden, in den Frauen das Gefühl ihrer Verantwort¬

lichkeit in öffentlichen Angelegenheiten zu entwickeln, und die
soziale Gesetzgebung in den Vordergrund zu rücken.

Die Erfahrungen in Australien beweisen, dass durch die
Gewährung des Frauenstimmrechts einfach dasjenige Regierungsprinzip

auf den Staat übergetragen wird, das auch in der
Familie die besten Resultate erzeugt : die Zusammenarbeit von
Männern und Frauen zum individuellen und allgemeinen Wohl."

Bücherschau.

Zur Frauenbewegung von Dr. R. Strecker. 3. verbesserte Auflage.
Darmstadt 1910. Preis 40 Pf.

Erfreulich ist es zu sehen, wie allmählich die Frauenbewegung
auch unter den Männern warme Freunde gewinnt. Auch der Verfasser
vorliegender Schrift zeigt in allen Fragen, die er erörtert (und es
sind fast alle, welche die Frauenbewegung berühren), einen solchen
weiten Blick und eine so grosse Vorurteilslosigkeit, dass es ein Genuss
ist, dies Werklein zu lesen. Nicht nur über das Frauenstimmrecht
spricht der Verfasser als von etwas selbstverständlichem und als von
etwas, wodurch die Frau und der Staat eine grosse Bereicherung
erfahren wird, sondern auch bei der Behandlung anderer Probleme, wie
denjenigen von Beruf und Ehe der Frau, Frauenbildung und Erziehung
zeigt er feines Verständnis für die weibliche Psyche. C. K.-H.

Kleine Mitteilungen.

Schweiz.
Zürich. Der Kantonsrat bat in erster Lesung folgenden Zusatz zu

Art. 16 der Staatsverfassung angenommen: „In den vom Gesetze
bestimmten Fällen sind Frauen stimmberechtigt und wählbar".

Es soll dadurch die vorgeschlagene Wählbarkeit der Frauen
zu den Gewerbegerichten ermöglicht werden. Wir. freuen uns dieser
Abstimmung. Weniger nach unserm Wunsch ist, dass der Antrag,
Frauen als Geschworene wählbar zu erklären, abgelehnt wurde.

Genf. Auf Veranlassung der Erziehungsdirektion beschäftigten sich
zwei der Vorträge, die vergangenen Winter in der Aula der Universität
gehalten wurden, mit der Frauenfrage. Den ersten hielt Herr A. de
Morsier über: „Die bürgerlichen und sozialen Forderungen der Frau";
den zweiten Frl. E. Gourd über: „Die Frau als Arbeiterin".

Ausland.
Hausgenossin — nicht Dienstmädchen. In einer Berliner

Zeitung stand kürzlich folgendes bemerkenswerte Inserat:
„Hausgenossin — nicht Dienstmädchen wird von Familie

mit drei Kindern gesucht. Die Hausfrau ist selbst ausserordentlich tätig
und verlangt von der Hausgenossin nur eine Unterstützung in der
Arbeitslast. Da die neue Hausgenossin ihre Kräfte hergibt, so soll sie
auch entsprechend entlohnt werden, niemals aber das Gefühl haben,
dass sie um Lohn „dient". In unserm Haushalt gibt es eine Menge zu
tun, dafür aber auch eine Reihe von Festlichkeiten und herzlicher
Fröhlichkeit. Die neue Hausgenossin ist selbstverständlich hei allen
Anlässen, zu denen wir uns Gäste laden, unser Gast, sie kann sich, wenn
sie will, an unsere Familie anschliessen, es bleibt ihr aber unbenommen,
ihr eigenes Leben zu leben und an dem unsern keinen Teil zu haben,
wenn sie dieses vorzieht. Wir werden den Willen der Hausgenossin
niemals dem unsrigen unterzuordnen suchen, die Hausgenossin bleibt
ein freier Mensch, wenngleich sie an unserer Arbeit teilnimmt.
Bewerberinnen wollen sich melden unter Chiffre etc."

Ein Zeichen der Zeit! Ob wohl viele sich meldeten?
Australien. Vida Goldstein, die Vorsitzende des Politischen Frauenvereins

von Victoria, wurdealsKandidatin für den Senat des
Australischen Bundes aufgestellt. Sie vertritt keine bestimmte Partei.

Berichtigung.
Seite 30 in letzter Nummer sind im Artikel „Zum Vortrag von

Frau Prof. Stocker-Caviezel" zwei Druckfehler zu berichtigen. Im
zweitletzten Absatz muss es heissen: „die überwältigende Erzeugung
neuer Werte" anstatt Werke, und weiter unten „ Calibane " anstatt
Kannibalen.

Frauen-Polytechnikum |Erstes
deutsches
Abteilung V der Ingenieur-Akademie, Wismar a »Osts«
Abteilungen für Architektur und Kunstgewerbe, Hau- Ingenieur - Wesen,
MaKctiinen und klekn otp < lniik. — Programm durch das Sekretariat.
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